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4. Gesetz: Zuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit über die Wiener Landeslehrer ftir Volks-. l{aupt-. Sonder· 
schulen und Polytechnische Lehrgänge so\vie für Berufsschulen (Wiener Landeslehrer-Diemthobeitsge
setz 1978) 

4. i e) Ausübung des Gnadenrechtes gemäß § 57 
Gesetz vom 12. Dezember 1978 betreffend des Landeslehrer-Dienstgesetzes. 

die :z;ust!ndigk~it zui; Ausübung der Dien~- (3) Die Landesregierung entsdteidet über Be-
hohe1t uber die Wiener Landeslehrer fur rufungen gegen Bescheide des Stadtschulrates für 
Volks-, Haupt-, Sondersdiulen und Poly- Wien. 
teehnische Lehrgänge sowie für Berufsschulen 
(Wiener Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz i § 3. Die Zahlung und Verrechnung der in den 

1978) l für die Landeslehrer geltenden dienst-, besol-

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

ABSCHNITT! 

Allgemeine Bestimmungen 

§ 1. (1) Die Ausübung der Diensthoheit des 
Landes Wien über die Landeslehrer obliegt der 
Landesregierung. 

(2) Die Durchführung der in den folgenden 
Bestimmungen nicht anderen Behörden vorbehal
tenen Maßnahmen zur Ausübung der Dienst
hoheit wird dem Stadtschulrat für Wien über
tragen. 

§ 2. (1) Der Landesregierung obliegt auf Vor
schlag des Kollegiums des Stadtschulrates für 
Wien: 

a) die Erstdlung des Dienstpostenplanes ge
mäß Art. IV Abs. 2 des Bundesverfasmngs
gesetzes BGB!. Nr. 215/1962, 

b) die Erlassung von Verordnungen über die 
Erklärung und Aufhebung der Schulfestig
keit gemäß § 19 Abs. 5 des Landeslehrer
Dienstgesetzes, BGB!. Nr. 24511962, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBI. Nr. 245/ 
1965, 340/1965, 171/1966, 29811968, 288/ 
1969, 247/1970, 486/1971, 229/1972, 306/ 1 

1975, 382/1977 und 261/1978. 1 

(2) Die Landesregierung entscheidet in folgen
den Angelegenheiten auf Vorschlag des Kolle
giums des Stadtsdiulrates für Wien: 

a} Ernennung. 
b) Auszeichnungen und Auszeidlnungsanträge, 
c) Verleihung der schulfesten Stellen gemäß 

§ 21 des Landeslehrer-Dienstgesetzes, 
d) Versetzungen in den Ruhestand von Amts 

wegen„ 
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dungs- und pensionsredttlichen Vorschriften vor
gesehenen Geldleistungen obliegen grundsätzlich 
dem Magistrat der Stadt Wien. 

ABSCHNITT II 

LeistungsfeststeUungsbehörden 

§ 4. (1) Leistungsfeststellungsbehörden sind 
a) die Leistungsfeststellungskommission beim 

Stadtschulrat für Wien, 
b) die Leistungsfeststellungsoberkommission 

beim Stadtschulrat für Wien. 

(2) Zuständig sind 
a) die Leistungsfeststellungskommission zur 

Vornahme der Leistungsfeststellung gemäß 
§§ 50 bis 54 b des Landeslehrer-Dienstge
setzes. Betrifft ein LeistungsfeststeUungs
verfahren einen Leiter, so sind die Bestim
mungen der §§ 50 bis 54 b des Landes
lehrer-Dienstgesetzes mit der Maßgabe an
zuwenden, daß anstelle der Mitwirkung des 
Leiters die des nach den schulbehördlichen 
Vorschriften zuständigen Bezirksschulin
spektors bzw, Berufsschulinspektors tritt; 

b) die Leistungsfeststellungsoberkommission 
zur Entscheidung über Berufungen gemäß 
§ 54 c des Landeslehrer-Dienstgesetzes. 

§ 5. (!) Der Leistungsfeststcllungskommission 
gehören an: 

a) die Bezirksschulinspektoren und Berufs
schulinspektoren> 

b) gewählte Vertreter (Stellvertreter) der Lan
deslehrer (§ 13 Abs. 1 und 2). 

(2) Die Leistungsfeststellungskommission ver
handelt und entscheidet in Senaten. Jeder Senat 
besteht aus 
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